
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2025/9/4 11Os106/09m
(11Os108/09f); 14Os187/10x;
14Os21/11m; 11Os131/13v;

14Os96/13v (14Os143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.2025

Norm

StPO §363a

1. StPO § 363a heute

2. StPO § 363a gültig ab 01.03.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 762/1996

Rechtssatz

Die Sanktionsfrage betre7ende Umstände, die nicht Gegenstand einer Sanktionsrüge (§ 281 Abs 1 Z 11 StPO) sind,

sondern in den Bereich der Berufung fallen, können nicht mit dem innerstaatlich subsidiären Rechtsbehelf eines

Erneuerungsantrags ohne vorherige Anrufung des EGMR geltend gemacht werden. Daraus folgt unter anderem, dass

über die Inhalte der in grundrechtliche Kritik gezogenen Entscheidungen hinausgehendes Vorbringen in einem

derartigen Erneuerungsantrag unbeachtlich ist.Die Sanktionsfrage betre7ende Umstände, die nicht Gegenstand einer

Sanktionsrüge (Paragraph 281, Absatz eins, Zi7er 11, StPO) sind, sondern in den Bereich der Berufung fallen, können

nicht mit dem innerstaatlich subsidiären Rechtsbehelf eines Erneuerungsantrags ohne vorherige Anrufung des EGMR

geltend gemacht werden. Daraus folgt unter anderem, dass über die Inhalte der in grundrechtliche Kritik gezogenen

Entscheidungen hinausgehendes Vorbringen in einem derartigen Erneuerungsantrag unbeachtlich ist.
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